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Grüneberg BGB Chat-Book 2025

Print-Ausgabe + Online Anwendung FRAG DEN GRÜNEBERG.
2025. Inklusive Grüneberg-Karte 2025 zur Freischaltung der  
Anwendung bis 31.1.2026.
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Grüneberg
BGB · Bürgerliches Gesetzbuch

84. Auflage. 2025. Rund 3400 Seiten.
ca. € 125,–
ISBN 978-3-406-82000-7

 beck-shop.de/36900602

Jährlich neu 
arbeitet der Grüneberg aus der oft unüberschaubaren Stofffülle 
die wesentlichen Informationen heraus und bietet klare, recht
sprechungsorientierte Antworten für die Praxis.

In der 84. Auflage
	� Änderungen im Namensrecht durch das Gesetz über die 

Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag
	� Absenkung von Schriftformerfordernissen im BGB zur 

Förderung digitalen Wandels (4. BürokratieentlastungsG)
	� Änderungen im AGB-Recht bei Verträgen zwischen Unter

nehmen im Finanzmarktbereich (ZukunftsfinanzierungsG, 
neuer § 310 Abs. 1a BGB)
	� Änderungen im Darlehensrecht (Kreditzweitmarktförde

rungsG, neuer § 493 Absatz 7 BGB, geänderter § 504 Abs. 2 
Satz 1 BGB)
	� Reformvorhaben im Familienrecht: Kindschaftsrecht, 

Abstammungsrecht, Einführung der Verantwortungs
gemeinschaft – Kommentierung aller Änderungen je nach 
Fortschritt der Gesetzgebung
	� Änderungen in BGB und WEG durch das G zur Zulassung 
virtueller Wohnungseigentümerversammlungen, zur 
Erleichterung des Einsatzes von Steckersolargeräten und 
zur Übertragbarkeit beschränkter persönlicher Dienstbar
keiten für Erneuerbare EnergienAnlagen

Mehr auf fragdengrüneberg.de

Jetzt auch als Chat-Book
 � Suche mittels Stichwörtern nach Fundstellen im Grüneberg 
oder Direktsuche nach Randnummern

 � Fragen stellen und Dialoge führen, um KI-generierte Antworten 
auf Basis der Inhalte der 84. Auflage 2025 zu erhalten

 � Erstellen von Entwürfen juristischer E-Mails, Schriftsätze  
oder Vertragsklauseln

 � Anzeige der Kommentierungen in »Grüneberg-Telegramm-
sprache« sowie in einer durch KI übersetzten Langfassung

 � rund 250.000 verlinkte Grüneberg-Verweise auf in  
beck-online.DIE DATENBANK verfügbare Aufsätze,  
Gerichtsurteile und Gesetzestexte (ohne Kundin oder  
Kunde von beck-online.DIE DATENBANK zu sein)

FRAG DEN GRÜNEBERG ist ein Produkt des Verlags C.H.BECK – powered by LDA Legal Data Analytics GmbH.
Erhältlich im Buchhandel oder bei: beck-shop.de | Verlag C.H.BECK oHG · 80791 München | kundenservice@beck.de | Preise inkl. MwSt. | 177177
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